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Vorwort

Mit seiner am 1.1.2017 in Kraft getretenen Revision wurde das Kraft-Wärme-
Kopplungsgesetz grundlegend geändert. In Umsetzung beihilferechtlicher Vorgaben
der EU-Kommission wurde die Förderung in wesentlichen Teilen auf ein Ausschrei-
bungsmodell umgestellt. Innerhalb der Ausschreibungen wurde außerdem das inno-
vative KWK-System als neuartige Förderkategorie eingeführt. Bereits im Winter
2017 wird die erste Ausschreibungsrunde stattfinden. Betreiber von Kraft-Wärme-
Kopplungs- und Kraft-Wärme-Kälte-Kopplungs-Anlagen, Wärme- und Kältespei-
chern sowie Wärme- und Kältenetzen stehen demnach vor entscheidenden recht-
lichen Veränderungen.

Diese Rechtsentwicklung ist Anlass für das vorliegendeWerk, das kompakt, praxis-
nah und gleichzeitig umfassend den neuesten Stand des Rechtsrahmens der Kraft-
Wärme-Kopplung erläutert. In erster Linie wird das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz
in der seit 1.1.2017 geltenden Fassung („KWKG 2017“) erläutert. Zusätzlich wird die
KWK-Ausschreibungsverordnung („KWKAusV“) eigenständig kommentiert. Dies
soll v. a. den Bietern um Ausschreibungszuschläge eine wertvolle Hilfestellung bieten.
Ergänzend wird an den passenden Stellen auf die Regelungen der Marktstammdaten-
registerverordnung („MaStRV“), der KWKG-Gebühren-Verordnung („KWKG-
GebV“) und der KWK-Kosten-Nutzen-Vergleich-Verordnung („KNV-V“) einge-
gangen.

In seinem Umfang ist das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz von einstmals sieben
Paragraphen im Jahr 2000 auf heute 53 Vorschriften erheblich angewachsen. Dabei
haben die Vorschriften aus den Altfassungen, die teilweise erheblich von den aktuel-
len Regelungen abweichen, ihre Relevanz nicht verloren. Vielmehr finden sie auf-
grund zahlreicher Übergangsbestimmungen – teilweise mit Modifikationen durch
neuere Vorschriften – weiterhin Anwendung auf Bestandsanlagen. Dieser Rechtslage
trägt der Anhang dieses Buches Rechnung, in dem die Fassungen des KWKG 2000,
KWKG 2002, KWKG 2009, KWKG 2012 und des KWKG 2016 abgedruckt sind.

Die Kommentierungen sind auf dem Stand von August 2017. Anregungen und
Hinweise auf nie vollständig auszuschließende Fehler sind ausdrücklich erwünscht und
werden erbeten an assmann@assmann-peiffer.de oder peiffer@assmann-peiffer.de.

München, im August 2017 Dr. Lukas Assmann
Dr. Max Peiffer
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